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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Auf dem als Gewerbegebiet ausgewiesenen 
ehemaligen Kohlelagerplatz in Neunkir-
chen-Heinitz ist die Ansiedlung eines Ge-
werbebetriebes geplant. Die verkehrliche 
Erschließung war ursprünglich über das 
Nachbargrundstück im Nordosten vorgese-
hen. Dies ist aufgrund der Eigentums-
verhältnisse nicht mehr möglich. Die Er-
schließung soll nun direkt über die Gruben-
straße (L283) erfolgen.

Auf Basis der Festsetzungen des rechtskräf-
tigen Bebauungsplanes Nr. 45 „Grubenstra-
ße“ ist das Vorhaben jedoch nicht realisie-
rungsfähig (da keine Anbindung über die 
Grubenstraße zulässig), weshalb eine 
Teiländerung dieses Bebauungsplanes er-
forderlich ist.

Der Stadtrat Neunkirchen hat somit nach 
§ 1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB die 
Einleitung des Verfahrens zur 1. Teiländerung 
des Bebauungsplanes Nr. 45 „Grubenstra-
ße“ beschlossen.

Mit der Erstellung der Teiländerung und der 
Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die Innen-
entwicklung der Städte vom 21. Dezember 
2006, das mit der Novellierung des Bauge-
setzbuches am 1. Januar 2007 in Kraft trat, 
fällt die seit Juli 2004 vorgesehene förmli-
che Umweltprüfung bei Bebauungsplänen 
der Größenordnung zwischen 20.000 qm 
bis zu 70.000 qm Grundfläche weg, wenn 
eine Vorprüfung des Einzelfalls (überschlä-
gige Prüfung) ergibt, dass der Bebauungs-
plan voraussichtlich keine erheblichen Um-
weltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 
BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen 
wären.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für die vorliegende 

Teiländerung zu. Da die Grundfläche der 
vorliegenden Teiländerung über 20.000 qm 
liegt, wurde gem. §13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
BauGB zur Abschätzung der voraussichtlich 
erheblichen Umweltauswirkungen eine Vor-
prüfung des Einzelfalls durchgeführt. Die 
Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 
erwarten sind (siehe Tabelle im Anhang). 
Die 1. Teiländerung des Bebauungsplans 
Nr. 45 „Grubenstraße“ erfüllt die Vorgaben, 
um gemäß § 13a BauGB im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt zu werden.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
grundsätzlich nicht notwendig. Hiervon 
ausgenommen sind die im rechtskräftigen 
Bebauungsplan festgesetzten Flächen zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 25a BauGB. 

Für diese überplante private Grünfläche 
wird eine Kompensation in Form eines An-
kaufs von Ökokontopunkten festgesetzt.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10 Abs. 4 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

Flächennutzungsplan

Der aktuell rechtswirksame Flächennut-
zungsplan der Kreisstadt Neunkirchen stellt 
für das Gebiet eine gewerbliche Baufläche 
sowie auf einem Streifen entlang der Gru-
benstraße eine Grünfläche dar. Somit ist die 
1. Teiländerung des Bebauungsplanes aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsberei-
ches, Nutzung des Plangebie-
tes und Umgebungsnutzung, 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet liegt rund 2,5 km südwest-
lich des Stadtzentrums von Neunkirchen an 
der Grubenstraße, die in südwestlicher Rich-
tung zur BAB8 führt.

Im Nordosten wird der Geltungsbereich 
durch das Gelände eines Betriebes zur Pro-
duktion von Sekundärrohstoffen begrenzt. 
Der Nordwesten des Plangebietes wird von 
sukzessiv gewachsenen Gehölzbeständen 
gesäumt. Die brachliegende Fläche eines 
ehemaligen Kohlelagerplatzes sowie ein ge-
mischter Gehölzbestand bilden die süd-
westliche Grenze der Planungsfläche. Im 
Südosten wird das Gebiet durch die Gru-
benstraße (noch im Geltungsbereich) bzw. 
die angrenzende Wohnbebauung begrenzt.

Zu Zeiten des aktiven Bergbaus wurde das 
Areal als Kohlelager genutzt. Seit dessen 
Aufgabe lag die Fläche brach.

Abgesehen von der öffentlichen Verkehrs-
fläche befinden sich die Flächen in Privat-
eigentum.

Topografie des Plangebietes

Die Grubenstraße weist im Bereich des 
Plangebietes eine leichte Steigung in Rich-
tung Südwesten auf. Auf der nördlichen 
Straßenseite verläuft parallel zur Gruben-
straße ein rund 3-4 m hoher Erdwall, der an 
einer Stelle durch die Zufahrt auf das Gelän-
de unterbrochen wird.

Die zusammenhängende Fläche nordwest-
lich des Erdwalls wurde mittlerweile durch 
Aufschüttungen auf ein einheitliches Niveau 
gebracht (gleiche Höhe wie die Zufahrt von 
der Grubenstraße). An den nordwestlichen 
und südwestlichen Rändern ist das 

Plangebiet abgeböscht, da das umliegende 
Gelände dort ca. 2 bis 4 m tiefer liegt.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet verfügt bereits über eine Zu-
fahrt im Südosten an die Grubenstraße, die 
das Gebiet an das örtliche und überörtliche 
Verkehrsnetz anbindet. Die planungsrechtli-
che Sicherung dieser Zufahrt ist Gegen-
stand der vorliegenden 1. Teiländerung.

Weiterer öffentlicher Erschließungsanlagen 
bedarf es zur Realisierung der Planung 
nicht.

Ver- und Entsorgung

Die für eine gewerbliche Nutzung erforder-
liche Versorgungsinfrastruktur ist in der 
Grubenstraße bereits vorhanden.

Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt 
im Trennsystem. Das anfallende Oberflä-

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthofoto mit Geltungsbereich; ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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chenwasser wird aktuell in den Heinitzwei-
her eingeleitet. Eine entsprechende Einleit-
genehmigung liegt vor. Zurzeit befinden 
sich keine baulichen Anlagen auf der Fläche, 
sodass keine Schmutzabwässer anfallen. Im 
Falle einer Änderung dieses Status quo sind 
die Schmutzabwässer in die Kanalisation in 
der Grubenstraße einzuleiten.

Die nach § 49a SWG geltenden Vorgaben  
zur Beseitigung des Niederschlagswassers 
(Nutzung, Versickerung, Verrieselung, Ein-
leitung des Niederschlagswassers in ein 
oberirdisches Gewässer) sind damit erfüllt.

Blick in das Plangebiet (Richtung Norden) mit dem angrenzenden Gewerbebetrieb am rechten Bildrand

Neu befestigte Zufahrt zu der Gewerbefläche (Blick in Richtung Nordwesten)
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Mittelzentrum Neunkirchen; Lage an Siedlungsachse 1. Ordnung

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 16) Schwerpunktmäßige Konzentration der Siedlungsentwicklung auf die zentralen Orte: 
erfüllt

• (Z 17) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale: erfüllt
• (G 27) Mittel- und Grundzentren sollen u.a. als Wirtschaftsschwerpunkte gestärkt und 

weiterentwickelt werden: erfüllt
• keine Restriktionen für das Vorhaben

Landschaftsprogramm • innerhalb eines Natur- und Kulturerlebnisraumes der altindustriell geprägten Bergbaufolge-
landschaften des Saarkohlenwaldes mit kulturhistorischer Bedeutung

• Freiraumaufwertung im Bereich der Bergbauachse 
• Erhaltung der besonders wertvollen Industrielandschaft

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nicht unmittelbar betroffen;
Das nächste FFH- und Vogelschutzgebiet 6608-301 „Nordwestlich Heinitz“ liegt in ca. 140 m 
Entfernung westlich des Geltungsbereiches und ist durch Gehölzbestände und Gebäude vom Ge-
biet getrennt; es handelt sich um ein durch frühere Bergbauaktivitäten stark überprägtes Gelände 
mit Teichen, Abgrabungsgewässern und versumpften Tälern; die Schutzwürdigkeit ergibt sich vor 
allem durch das Vorkommen der Helm-Azurjungfer sowie den hohen Artenreichtum an Libellen; 
wertgebende FFH-LRT sind natürliche Seen, Hainsimsen-Buchenwald und Stieleichen- oder Hain-
buchenwald, wertgebende Tierarten sind  diverse Arten der Gewässer, Wälder und Hecken-Grün-
landkomplexe sowie Zauneidechse; der Geltungsbereich spielt keinerlei Rolle als Habitat für die 
wertgebenden Arten/Lebensräume und für die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes. 

Regionalpark Regionalpark Saar (damit aber keine restriktiven Wirkungen verbunden)

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Naturparks, Nationalparks, 
Biosphärenreservate 

nicht betroffen

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäologisch 
bedeutende Landschaften nach § 6 SDSchG 
oder in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 6 
Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen aufgrund der offiziell vorliegenden Geofachdaten keine Hinweise auf das Vorkommen ökologisch 
hochwertiger Biotoptypen oder Arten: innerhalb des Geltungsbereiches keine Arten oder Flächen 
im Datenmaterial des  Arten- und Biotopschutzprogramms dargestellt; Plangebiet nicht im Rah-
men der Biotopkartierung erfasst

LIK.Nord Liegt innerhalb des Naturschutz-Großprojektes „Landschaft der Industriekultur Nord“ (LIK.Nord), 
aber nicht innerhalb eines der Kerngebiete

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

wird nicht tangiert, da keine Gehölzbestände oder Einzelbäume betroffen (bestehende Einzelbäu-
me bleiben durch die Festsetzung als private Grünfläche mit Anpflanzungen erhalten)
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Kriterium Beschreibung

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebensräume 
nach USchadG,  Verbotstatbestand nach § 44 
BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten 
Arten zählen alle gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Tier- und Pflanzenarten d. h. 
alle streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäischen 
Vogelarten. „Allerweltsarten“ mit einem 
landesweit günstigen Erhaltungszustand und 
einer großen Anpassungsfähigkeit (d. h. bei 
diesen Arten sind keine populationsrelevanten 
Störungen und keine Beeinträchtigungen der 
ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten, ins-
besondere der Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten zu erwarten) werden nicht einzeln geprüft

Besondere Berücksichtigung von streng und besonders geschützten Arten oder natürlichen 
Lebensräumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

Bestehende Vorbelastungen:
• unmittelbar angrenzend Gewerbe- und Wohnnutzungen mit entsprechenden Beeinträchti-

gungen
• Geltungsbereich ist größtenteils vollversiegelt (asphaltiert) 
• Fläche vor Asphaltierung bereits gewerblich genutzt (Kohlelager) mit entsprechender Be-

wegungsunruhe/Abgrabungen/Ablagerungen
• südlich grenzt L283 mit mittlerer Verkehrsbelastung (durchschnittliche Verkehrsdichte von 

3.997 KFZ/24h laut Verkehrsmengenkarte) an das Plangebiet an; nordöstlich in ca. 370 m 
Entfernung verläuft die B41 mit sehr starker Verkehrsbelastung (durchschnittliche Verkehrs-
dichte von 11.364 Kfz/24h laut Verkehrsmengenkarte) - eine solche Verkehrsdichte wird bei 
der ökologischen Beurteilung von Biotopen im Rahmen des Leitfadens Eingriffsbewertung 
des Ministeriums für Umwelt (2001) als Belastung von außen gezählt, die die Qualität eines 
Lebensraumes und der dazugehörigen Lebensgemeinschaften in ihrer Wertigkeit deutlich 
beeinträchtigt.

Habitatausstattung des Geltungsbereiches:
• Größtenteils vollversiegelte Asphaltfläche
• Zur Grubenstraße hin Böschung mit straßenparalleler Birkenreihe; größtenteils ausdauernde 

Ruderalflur/Wiesenbrache mit jungen Einzelbäumen/Jungwuchs, stellenweise Ginsterverbu-
schung; Fläche bleibt als private Grünfläche mit vorgegebenen Anpflanzungen erhalten 

• Südlich der Asphaltfläche zum Grünstreifen hin aufgeschütteter Wall (teilweise Bauschutt) 
mit Schotter, Schotterrasen, einjähriger und ausdauernder Ruderalflur ohne besondere öko-
logische Bedeutung

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und Pflan-
zenarten:
• ABSP-Artpool führt für das betroffene Gebiet keine Tier- oder Pflanzenarten auf
• nicht bei Biotopkartierung erfasst
• keine gesetzlich geschützten Biotope, FFH-Lebensraumtypen oder sonstige ökologisch hoch-

wertige Biotoptypen betroffen
• aufgrund der Habitatausstattung (größtenteils asphaltiert) und der bestehenden Vorbelas-

tungen Bedeutung des Plangebietes als Lebensraum für planungsrelevante Tiere sehr stark 
eingeschränkt; ökologische Bedeutung zu vernachlässigen 

• Vorkommen von abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevanten Tierarten kann aus-
geschlossen werden, insbesondere keine Fortpflanzungsräume streng geschützter Tierarten 
betroffen. Dies bezieht sich auf sämtliche im Saarland vorkommenden potenziell betrof-
fenen gemeinschaftsrechtlich geschützten Tiere (Libellen, Fische, Muscheln, Rundmäuler, 
Weichtiere, Krebse, Reptilien, Amphibien, Tagfalter, Käfer, Heuschrecken, Säugetiere, Vögel), 
für die der Planungsraum keinen geeigneten Lebensraum bietet. Dies gilt insbesondere 
für artenschutzrelevante Vogelarten: weder Brutstätten von Vogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie noch Fundnachweise für Rast- und Zugvogelarten im Geltungsbereich 
bekannt und aufgrund der Habitatausstattung sowie der bestehenden Vorbelastungen auch 
auszuschließen; die Einzelbäume entlang der Grubenstraße bieten auch kein Quartierpoten-
zial für Fledermäuse, bleiben aber ohnehin erhalten

• potenziell zur Fortpflanzung von sonstigen europäischen Vogelarten geeignete Flächen (Ein-
zelbäume parallel zur Grubenstraße) bleiben erhalten (als private Grünfläche mit Anpflan-
zungen festgesetzt); kein Habitatverlust für Vögel (durch im Bebauungsplan festgesetzte 
Ergänzung des Baum- uns Strauchbestandes sogar vergrößert)

• Nachtrag Stellungnahme Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz 28.04.2016: „Im 
Geltungsbereich des B-Plans liegen Hinweise auf das Vorkommen der i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 
14 BNatSchG streng geschützten Wechselkröte (Bufo [Pseudepidalea] viridis) vor. Die-
sem potentiellen Vorkommen ist mittels einer qualifizierten ökologischen Baubegleitung 
Rechnung zu tragen. Vor den geplanten Bauarbeiten ist die Fläche auf das Vorhandensein 
von Individuen und/oder mit Laich besetzten temporären Flachgewässern, Rinnen etc. zu 
überprüfen. Sollten entsprechende Nachweise gelingen, so ist unverzüglich die Naturschutz-
behörde (LUA, FB 3.1) zur Abstimmung geeigneter Schutzmaßnahmen zu informieren.“ 
Der Hinweis wird in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 
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Kriterium Beschreibung

Artenschutzrechtliche Beurteilung:
• dem Geltungsbereich kommt aktuell keine Bedeutung im Artenschutzrecht zu (größtenteils 

Asphaltfläche, bestehender Gehölzbestand/Einzelbäume bleiben erhalten)
• erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen von artenschutzrechtlich relevanten Arten können 

ausgeschlossen werden; kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 BNatSchG

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:
• Schäden im Sinne des Umweltschadensgesetztes können ausgeschlossen werden, daher 

Haftungsfreistellung für Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen nach 
§ 19 des BNatSchG möglich

Zwischenfazit Kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 BNatSchG, Voraussetzungen für Haftungsfreistellung 
für Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen nach § 19 BNatSchG erfüllt

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Gewerbliche Baufläche; Grünfläche (Quelle: Kreisstadt Neunkirchen)

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist erfüllt

Bebauungsplan Ausschnitt des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 45 „Grubenstraße“ mit Überlagerung des 
Geltungsbereiches (rot) der vorliegenden 1. Teiländerung.

Wesentliche Festsetzungen: Gewerbegebiet; Ausschluss Einfahrt von Grubenstraße; private Grün-
fläche mit Pflanzgebot; vorgeschriebene Firsthöhe auf Baulinie (Lärmschutz)
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Das Projekt

Städtebauliche Konzeption

Der ehemalige Kohlelagerplatz an der Gru-
benstraße in Heinitz soll für eine gewerbli-
che Nutzung planerisch optimiert werden. 
Die Fläche ist zwar schon auf Grundlage des 
seit dem Jahr 2000 rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes Nr. 45 „Grubenstraße“ gewerb-
lich nutzbar; jedoch wurde seinerzeit keine 
Zufahrt von der Grubenstraße vorgesehen. 
Die verkehrliche Anbindung des Gebietes 
sollte ursprünglich über das nordöstliche 
Nachbargrundstück erfolgen. Dies ist heute 
nicht mehr möglich.

Zentrales Ziel der vorliegenden Planung ist 
die Anpassung des bestehenden Planungs-
rechts (Zufahrt über die Grubenstraße) bei 
gleichzeitig fortbestehender Gewährleis-
tung des Lärmschutzes für die Anwohner 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite. 
Die Art der baulichen Nutzung bleibt unbe-
rührt.

Zur Erschließung des Gebietes wird ein Sek-
tor entlang der Grubenstraße festgesetzt, 
innerhalb dessen eine maximal 15 m breite 
Zufahrt zulässig ist.

Der damals festgesetzte Grünstreifen wurde 
nie in seiner vorgesehenen Breite realisiert.  
Er wird in der vorliegenden Planung dem 
Bestand angepasst. Für den Verlust von Tei-
len der privaten Grünfläche ist eine adäqua-
te Kompensation vorgesehen.

Zum Schutz vor potenziellen Lärmeinwir-
kungen aus dem Gewerbegebiet auf die 
Wohnbebauung entlang der Grubenstraße 
sieht der rechtskräftige Bebauungsplan pa-
rallel zur privaten Grünfläche einen 30 m 
tiefen durchgehenden „Immissionsschutz-
streifen“ vor. Dieser wird nun um ca. 20 m 
in Richtung Grubenstraße verschoben, be-
hält aber seine Funktion weiterhin bei. In 
diesem Bereich sind vor Nutzungsbeginn 
Gebäude zu errichten, die keine Öffnungen 
in Richtung Wohngebiet aufweisen dürfen. 
Die Mindesthöhe baulicher Anlagen muss 
zudem 284,0 m ü. NHN betragen. Alternativ 
zu Gebäuden kann eine Lärmschutzwand 
mit gleicher Höhe entlang des Grünstreifens 
errichtet werden. Im Bereich der Zufahrt ist 
eine Öffnung zulässig.

Die überbaubaren Grundstücksflächen wer-
den in Anlehnung an das bestehende 
Planungsrecht abgegrenzt: Seitlich und im 
rückwärtigen Bereich durch Baugrenzen, 

parallel zur privaten Grünfläche durch eine 
Baulinie. Letztere dient dem zuvor ange-
sprochenen Lärmschutz.

Die Entwässerung der Gewerbefläche er-
folgt im Trennsystem. Anfallendes Oberflä-
chenwasser wird wie bisher in den Heinitz-
weiher eingeleitet. Schmutzabwässer sind 
in die vorhandene Kanalisation in der Gru-
benstraße einzuleiten.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Der Standort kann auf Grundlage des be-
stehenden Planungsrechts bereits gewerb-
lich genutzt werden. Jedoch verfügt die Flä-
che über keine eigene Anbindung an die 
Grubenstraße, sodass die Nutzbarkeit stark 
eingeschränkt ist. Mit der vorliegenden Pla-
nung soll diese Einschränkung behoben 
werden. Insofern ist der Standort vorgege-
ben.

Rechtskräftiger Bebauungsplan (links) mit Geltungsbereich der 1. Teiländerung (rot) sowie Planzeichnung der 1. Teiländerung (rechts); Abbildungen unmaßstäblich
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Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu 
beurteilen. (Quelle: LVGL); Digitale Kartengrundlage: LVGL
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-14 
BauNVO

Gewerbegebiet GE

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 8 BauNVO

Im seit dem Jahr 2000 rechtskräftigen Be-
bauungsplan Nr. 45 „Grubenstraße“ wird 
für die jetzt geplante Gewerbefläche bereits 
ein Gewerbegebiet festgesetzt. Diese wird 
im Hinblick auf die zulässigen, ausnahms-
weise zulässigen und nicht zulässigen Nut-
zungen nahezu unverändert übernommen.

Ziel der vorliegenden Planung ist also nicht, 
eine andere Nutzung an diesem Standort zu 
ermöglichen. Vielmehr soll eine zweckmäßi-
ge gewerbliche Nutzung erst ermöglicht 
werden, da bislang keine planungsrechtlich 
gesicherte Zufahrt von der Grubenstraße 
auf das Gelände besteht.

Gegenüber des bestehenden Baurechts 
wird das Gewerbegebiet in der vorliegen-
den Überplanung innerhalb des Geltungs-
bereiches um rund 20 m in Richtung Gru-
benstraße erweitert. Damit wird soll die be-
reits für eine gewerbliche Nutzung vorberei-
tete und befestigte Fläche ebenfalls 
planungsrechtlich gesichert werden.

Eine Einschränkung für das Gewerbegebiet 
besteht im Ausschluss von Einzelhandelsbe-
trieben sowie zentrenrelevanten Kern- und 
Randsortimenten. Derartige Einrichtungen 
sind zum Schutz der in der Kreisstadt Neun-
kirchen bestehenden Nahversorgungs-
standorte nicht zulässig.

Einen Sonderfall stellt dabei die im Landes-
entwicklungsplan (Teilabschnitt Siedlung) 
verankerte und umgangssprachlich als 
„Handwerker-Regel“ bezeichnete Ausnah-
me dar: Danach können von dem Aus-
schluss solche Verkaufsstätten ausgenom-
men werden, die einem Handwerks- oder 
Gewerbebetrieb zugeordnet und diesem 
baulich und funktional untergeordnet sind 
und eine maximale Verkaufsfläche von 
500 qm nicht überschreiten. Von dieser Be-
schränkung ausgenommen sind Kraftfahr-
zeugreparaturwerkstätten zugeordnete Ver-
kaufsstätten für Kraftfahrzeuge.

Maß der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a 
BauNVO

Höhe baulicher Anlagen; hier: 
Firsthöhe

Mit der Definition der Höhe der baulichen 
Anlage wird das Ziel verfolgt, die Errichtung 
überdimensionierter Baukörper zu verhin-
dern und eine angemessene Integration in 
die Umgebung ohne Beeinträchtigung des 
Orts- und Landschaftsbildes zu erreichen. 

Die maximal zulässige Firsthöhe orientiert 
sich an der Immissionsschutzfestsetzung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB (siehe unten). 
Die Begrenzung auf eine Firsthöhe von ma-
ximal 284 m ü. NHN soll gewährleisten, 
dass Gebäude die Lärmschutzbebauung im 
Südosten des Gewerbegebietes nicht in 

ihrer Höhe überschreiten und dadurch ggfs. 
eine Geräuschbelastung an der Wohn be-
bau ung auftreten würde.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,8 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO der Bemes-
sungsobergrenze für die bauliche Nutzung 
in Gewerbegebieten und war durch den Be-

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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bauungsplan Nr. 45 „Grubenstraße“ vorge-
geben.

Im vorliegenden Fall wird allerdings die 
Möglichkeit einer Überschreitung durch 
Stellplätze bis zu einer GRZ von 1,0 festge-
setzt und damit ein Wert, der über der Be-
messungsobergrenze von 0,8 liegt. § 19 
Abs. 4 BauNVO knüpft eine Überschreitung 
dieser Obergrenze an folgende zwei Bedin-
gungen:

• Die Überschreitung darf nur geringfügi-
ge Auswirkungen auf die natürlichen 
Funktionen des Bodens haben.

• Die Einhaltung der Grenzen würde zu 
einer wesentlichen Erschwerung der 
zweckentsprechenden Grundstücksnut-
zung führen.

Diese beiden Kriterien werden durch die 
vorliegende Planung erfüllt. Durch die vor-
malige Nutzung als Kohlenlagerplatz und 
die bereits mehrere Jahre zurückliegenden 
Auffüllungen des Geländes stehen keine 
natürlichen Böden mehr an.

Darüber hinaus ist das Gewerbegebiet be-
reits zu großen Teilen versiegelt. Ohne die 
Überschreitungsoption wäre eine künftige 
Bebauung und damit eine zweckentspre-
chende Grundstücksnutzung nicht mehr 
möglich.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise mit zulässiger Gebäudelänge über 
50 m bildet gemeinsam mit der GRZ die Ba-
sis für eine zweckmäßige Bebauung bzw. 
Grundstücksnutzung. Sie eröffnet den künf-

tigen Bauherren somit ein hohes Maß an 
Flexibilität bei der Bemessung ihrer Baukör-
per.

Überbaubare und nicht 
überbaubare Grundstücksflä-
chen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch Baulinien und 
Baugrenzen werden die bebaubaren Berei-
che des Grundstückes definiert und damit 
die Verteilung der baulichen Anlagen auf 
dem Grundstück geregelt. Die Baugrenze 
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO umschreibt die 
überbaubare Fläche, wobei die Baugrenze 
durch die Gebäude nicht bzw. allenfalls in 
geringfügigem Maß überschritten werden 
darf. Auf die Baulinie gemäß § 23 Abs. 2 
BauNVO muss gebaut werden.

Aufgrund der erforderlichen Immissions-
schutzvorkehrungen an der Richtung Süd-
osten ausgerichteten Außenfassade (inner-
halb des gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB fest-
gesetzten Immissionsschutzstreifens) ist 
eine Baulinie als definierte Raumkante (im-
missionskritischer Bereich) erforderlich. Ent-
lang der nordöstlichen Grundstückgrenze 
ist hingegen keine Baulinie mehr erforder-
lich.

Im Übrigen werden die Baugrenzen weitge-
hend deckungsgleich mit dem rechtskräfti-
gen Bestand übernommen.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen (ausgenommen Garagen) sollen 
auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig sein, sofern sie 
dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet 
gelegenen Grundstücke oder des Bauge-
biets selbst dienen und seiner Eigenart nicht 
widersprechen. Damit ist eine zweckmäßige 
Bebauung des Grundstückes mit den erfor-

derlichen Nebenanlagen und Einrichtungen 
sichergestellt, ohne gesondert Baufenster 
ausweisen zu müssen. Näheres dazu ist mit 
der Festsetzung der Flächen für 
Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen ge-
regelt.

Flächen für Nebenanlagen, 
Stellplätze und Garagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 
BauNVO

Diese Festsetzung dient v.a. der Ordnung 
des ruhenden Verkehrs. Stellplätze sind im 
gesamten Geltungsbereich der Teiländerung 
zulässig, wohingegen sich die Zulässigkeit 
von Garagen aufgrund ihrer Eigenschaft als 
bauliche Anlage auf die überbaubaren 
Grundstücksflächen (also auf das 
Baufenster) beschränkt.

Anschluss an Verkehrsflächen; 
hier: Ein- und Ausfahrtbereich

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Da sich die Ansiedlung von Gewerbebetrie-
ben innerhalb der Gewerbeflächen anders 
als im Bebauungsplan Nr. 45 „Grubenstra-
ße“ ursprünglich vorgesehen entwickelt 
hat, ist für eine zweckmäßige gewerbliche 
Nutzung des Gebietes nun eine verkehrliche 
Anbindung an die Grubenstraße erforder-
lich.

Eine Zufahrt existiert zwar, muss jedoch 
noch durch die vorliegende Planung recht-
lich gesichert werden, was mit der Festset-
zung des Ein- und Ausfahrtsbereichs erfolgt. 

Lfd. 
Nr.

Erfassungs-
einheit

Fläche in qm Ist-Zustand Planungszustand Bilanz

Klartext Nr. Bestand Planung ÖW Ist ÖW/qm
Planungs-
wert/qm

ÖW 
Planung

gesamt Verlust
Kompen-
sation

1
Hecke

voll versiegelt

2.10

3.1

3.370

3.370

54.594 16,2

0 0

0
54.594 0

Summe 3.370 3.370 54.594 0 54.594 0

Bilanz - 54.594

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung der im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 45 „Grubenstraße“ festgesetzten privaten Grünfläche mit Anpflanzungsgebot
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Flächen für besondere An-
lagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen i.S.d. 
Bundesimmissionsschutzgeset-
zes sowie die zum Schutz vor 
solchen Einwirkungen oder zur 
Vermeidung oder Minderung 
solcher Einwirkungen zu tref-
fenden baulichen und sonstigen 
technischen Vorkehrungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Die Festsetzung zum Schutz der nahe gele-
genen Wohnbebauung vor überhöhten Ge-
räuschimmissionen wird aus dem bestehen-
den Planungsrecht übernommen.

Danach sind Gebäude innerhalb der ge-
kennzeichneten 30 m breiten Fläche so zu 
errichten, dass die Fassade keine Öffnungen 
in Richtung Wohngebiet aufweisen. In Kom-
bination mit einer Mindestfirsthöhe von 
284 m ü. NHN wird damit ein aktiver Lärm-
schutz erzielt. Alternativ können Lärm-
schutzwände gleicher Höhe errichtet wer-
den, die den selben Zweck erfüllen. Diese 
Festsetzungsinhalte sind aus dem rechts-
kräftigen Bebauungsplan übernommen.

Im Bereich der Grundstückszufahrt kann 
von diesen Lärmschutzmaßnahmen abgese-
hen werden. Dabei ist sicherzustellen, dass 
die Lärmschutzfunktion nicht gemindert 
wird.

Flächen für das Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern oder sons-
tigen Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
dient der Begrünung der privaten Grünflä-
che und damit einer optischen Abschirmung 
des Gewerbegebietes gegenüber dem auf 
der anderen Straßenseite der Grubenstraße 
liegenden Allgemeinen Wohngebiet.

Dieses Pflanzgebot wird aus dem bestehen-
den rechtskräftigen Bebauungsplan über-
nommen.

Im Bereich der Zufahrt darf eine max. 15 m 
breite Lücke zur Erschließung der Gewerbe-
flächen freigehalten werden.

Kompensationsmaßnahmen

Gem. § 9 Abs. 1a BauGB

Im Rahmen der vorliegenden Teiländerung 
wird ein Teil der im rechtskräftigen Bebau-
ungsplan festgesetzten privaten Grünfläche 
durch gewerbliche Bauflächen überplant.

Das durch die Inanspruchnahme von Teilen 
dieser Grünfläche entstehende ökologische 
Defizit von 54.594 ökologischen Wertein-
heiten wird durch das Einbringen von bei 
der Naturland Ökoflächen-Management 
GmbH vertraglich gesicherten Ökokonto-
punkten aus der genehmigten Ökokonto-
maßnahme „Entwicklung standortange-
passter Hainsimsen-Buchenwälder auf der 
Privatfläche des Hofgutes Tascherhof“(Ost-
teil) kompensiert. Die Ökokontoflächen be-
finden sich auf der Gemarkung Bruchhof-
Sanddorf, Flur 22, Flurstück 5325/5.

Diesbezüglich besteht ein entsprechender 
Vertrag zwischen der Kreisstadt Neunkir-
chen und der Naturland Ökoflächen-Ma-
nagement GmbH.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landes-
wassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. Die Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits vorhanden und weist noch 
ausreichende Kapazitäten auf. 

Nachrichtliche Übernahmen 
(gem. § 9 Abs. 6 BauGB)

Gem. § 14 Abs. 3 LWaldG ist bei der Errich-
tung von Gebäuden auf waldnahen Grund-
stücken ein Abstand von 30 m zwischen 
Waldgrenze und Außenwand des Gebäudes 
einzuhalten. Die gleichen Abstände sind bei 
der Neubegründung von Wald zu Gebäuden 
einzuhalten. Durch die Erweiterung be-
stehender Gebäude dürfen die gemäß Satz 
1 einzuhaltenden Abstände nicht verkürzt 
werden. Die Forstbehörde genehmigt Aus-
nahmen von dem gemäß Satz 1 einzuhal-
tenden Abstand, wenn

1. der Eigentümer des zu bebauenden 
Grundstücks zugunsten des jeweiligen 
Eigentümers des von der Abstands-
unterschreitung betroffenen Grund-
stücks eine Grunddienstbarkeit mit dem 
Inhalt bestellt, die forstwirtschaftliche 
Nutzung des von der Abstandsunter-
schreitung betroffenen Grundstücks 
einschließlich sämtlicher Einwirkungen 
durch Baumwurf zu dulden und inso-
weit auf Schadensersatzansprüche aus 
dem Eigentum zu verzichten und

2. aufgrund der Standortgegebenheiten, 
insbesondere der Geländeausformung, 
der Waldstruktur sowie der Windexposi-
tion keine erhöhte Baumwurfgefahr be-
steht.



Bebauungsplan Nr. 45 „Grubenstraße“, 1. Teiländerung 14 www.kernplan.de

Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung (oder Änderung bzw. 
Teiländerung) eines Bebauungsplanes die 
öffentlichen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander gerecht abwä-
gen. Die Abwägung ist die eigentliche Pla-
nungsentscheidung. Hier setzt die Kommu-
ne ihr städtebauliches Konzept um und ent-
scheidet sich für die Berücksichtigung be-
stimmter Interessen und die Zurückstellung 
der dieser Lösung entgegenstehenden Be-
lange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die im 
vorliegenden Fall aus folgenden drei 
Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die 
Teiländerung des Bebauungsplanes einge-
stellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-

einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Gru-
benstraße ist im rechtskräftigen Bebau-
ungsplan Nr. 45 „Grubenstraße“ ein Allge-
meines Wohngebiet festgesetzt. Zum Schutz 
vor schädlichen Geräuschemissionen auf 
dieses Wohngebiet wurde seinerzeit eine 
Festsetzung in Gestalt eines aktiven Lärm-
schutzes getroffen. Diese Regelung wird in 
der vorliegenden 1. Teiländerung übernom-
men (siehe Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB). Auch die Übernahme des in 
der Stellungnahme des Landesamtes für 
Umwelt und Arbeitsschutz vom 28.04.2016 
hervorgebrachten Hinweises bezüglich 
Lärmschutz in den Textteil des Bebauungs-
plans stellt den Schutz des Allgemeinen 
Wohngebietes vor schädlichen Geräusch-
emissionen sicher. Dort heißt es: „Zur Ver-
meidung von schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Lärm  zur 
Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) dürfen in der 
erweiterten Gewerbegebietsfläche neue 
Betriebe bzw. Erweiterungen bestehender 
Betriebe mit lärmrelevanten Nacht-Aktivitä-
ten (z.B. Fahrverkehr und Ladearbeiten im 
Freien) grundsätzlich nur dann zugelassen 
werden, wenn durch eine Lärmprognose 
von einer nach §26 BImSchG bekannt ge-
gebenen Messstelle der Nachweis erbracht 
wird, dass die gebietsbezogenen Nacht- Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm an den 
maßgeblichen Immissionsorten in der Gru-
benstraße 15-31 im OT Heinitz unter Be-
rücksichtigung der Geräuschvorbelastung 
eingehalten werden. Vorsorglich wird dar-
auf hingewiesen, dass in Bearbeitung des 
jeweiligen Genehmigungsverfahrens (beim 
Vorliegen konkreter Bauunterlagen) zudem 
immissionsschutzrechtliche Auflagen (z.B. 
Einbau von Schalldämpfern, Ausrüstung mit 
Abluftbehandlungsanlagen) möglich sind 
bzw. auch weitere Gutachten (z.B. hinsicht-
lich der Luftreinhaltung) gefordert werden 
können.“(Quelle: Landesamt für Umwelt und 
Arbeitsschutz)

Die zulässige Art der baulichen Nutzung 
bleibt ebenfalls unverändert, sodass keine 

Verschlechterung des bis dato zulässigen 
Störgrades möglich ist.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist darüber hinaus 
die Berücksichtigung ausreichender Abstän-
de gem. Landesbauordnung. Die erforderli-
chen Abstandsflächen werden alle einge-
halten, so dass eine ausreichende Belich-
tung und Belüftung gewährleistet werden 
kann.

Die Teiländerung des Bebauungsplanes 
kommt somit der Forderung, dass die Bevöl-
kerung bei der Wahrung der Grundbedürf-
nisse gesunde und sichere Wohn- und 
Arbeitsbedingungen vorfindet, im vollem 
Umfang nach.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Gegenüber dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan aus dem Jahr 2000 besteht im 
Hinblick auf das Orts- und Landschaftsbild 
der zentrale Unterschied darin, dass das Ge-
werbegebiet um ca. 20 m in Richtung der 
Grubenstraße verlängert wurde.

Die Regelung der Gebäudehöhe gewähr-
leistet, dass keine Beeinträchtigung des ge-
werblich geprägten Ortsbildes rund um das 
Gewerbegebiet erfolgt. Somit wird ein Ein-
fügen in den mit vergleichbaren Gebäude-
höhen bebauten Bestand im Nordosten er-
reicht. Nachteilige Auswirkungen sind nicht 
zu erwarten.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Aufgrund der Habitatausstattung (Gebiet 
ist größtenteils asphaltiert) und der be-
stehenden Vorbelastungen ist die Bedeu-
tung des Plangebietes als Lebensraum für 
planungsrelevante Tiere sehr stark einge-
schränkt. Die ökologische Bedeutung ist zu 
vernachlässigen.

Ein potenzielles Vorkommen von abwä-
gungs- oder artenschutzrechtlich relevanten 
Tierarten kann ausgeschlossen werden, ins-
besondere sind keine Fortpflanzungsräume 
streng geschützter Tierarten betroffen. Dies 
bezieht sich auf sämtliche im Saarland vor-
kommenden potenziell betroffenen gemein-

Auswirkungen der Teiländerung, Abwägung
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schaftsrechtlich geschützten Tiere (Libellen, 
Fische, Muscheln, Rundmäuler, Weichtiere, 
Krebse, Reptilien, Amphibien, Tagfalter, Kä-
fer, Heuschrecken, Säugetiere, Vögel), für 
die der Planungsraum keinen geeigneten 
Lebensraum bietet.

Die Einzelbäume entlang der Grubenstraße 
bieten auch kein Quartierpotenzial für Fle-
dermäuse, bleiben aber ohnehin erhalten. 
Somit entsteht auch für Vögel kein Habitat-
verlust.

Erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen 
von artenschutzrechtlich relevanten Arten 
können ausgeschlossen werden; ein Ver-
botstatbestand im Sinne des § 44 BNatSchG 
wird nicht erfüllt.

Schäden im Sinne des Umweltschadensge-
setztes können ausgeschlossen werden. 
Einer Haftungsfreistellung für Schäden an 
bestimmten Arten und natürlichen Lebens-
räumen nach § 19 des Bundesnaturschutz-
gesetzes steht nach derzeitigem Kenntnis-
stand daher nichts entgegen.

Das durch das Planvorhaben entstehende, 
nicht innerhalb des Geltungsbereiches aus-
zugleichende ökologische Defizit von 
54.594 ökologischen Werteinheiten wird 
durch das Einbringen von bei der Naturland 
Ökoflächen-Management GmbH vertraglich 
gesicherten Ökokontopunkten aus der ge-
nehmigten Ökokontomaßnahme „Entwick-
lung standortangepasster Hainsimsen-Bu-
chenwälder auf der Privatfläche des Hofgu-
tes Tascherhof“(Ostteil) kompensiert.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Das Plangebiet ist bereits über eine Zufahrt 
von der Grubenstraße erschlossen. Diese 
wird im Zuge der vorliegenden Planung 
rechtlich gesichert.

Der ruhende Verkehr wird gebietsintern auf 
den Gewerbeflächen untergebracht, sodass 
eine Belastung des öffentlichen Raumes im 
Bereich der Grubenstraße durch Parkende 
oder durch Parksuchverkehr nicht zu erwar-
ten ist.

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht erheblich negativ 
beeinträchtigt. 

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die 
Versorgungsinfrastruktur ist in der Gruben-
straße vollständig vorhanden.

Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt 
im Trennsystem. Das anfallende Oberflä-
chenwasser wird aktuell in den Heinitzwei-
her eingeleitet. Eine entsprechende Einleit-
genehmigung liegt vor. Dies soll für nicht 
schädlich verunreinigtes Niederschlags-
wasser auch weiterhin beibehalten werden. 
Die Schmutzabwässer sind in die Kanalisa-
tion in der Grubenstraße einzuleiten.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Die vorliegende Planung unterscheidet sich 
nur geringfügig vom bestehenden Planungs-
recht. Der seinerzeit festgesetzte Grünstrei-
fen wird um ca. 20 m in seiner Tiefe redu-
ziert, ansonsten bleiben die Flächen bzgl. 
ihrer Nutzungsart gleich.

Aufgrund des überschaubaren Flächenum-
fangs der potenziellen Neuversiegelung 
können negative Auswirkungen auf die Be-
lange des Klimas insgesamt ausgeschlossen 
werden.

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft und der Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen

Die vorliegende Teiländerung schafft die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zu 
einer zweckmäßigen gewerblichen Nutzung 
der Flächen. Diese war zuvor angesichts der 
planungsrechtlich nicht gesicherten Zufahrt 
nur eingeschränkt möglich.

Somit kann mit einer Schaffung neuer 
Arbeitsplätze gerechnet werden. Mit Reali-
sierung der Planung wird die Gewerbe- und 
Arbeitsplatzstruktur in der Kreisstadt Neun-
kirchen nachhaltig gestärkt.

Auswirkungen auf private Belange

Eine potenzielle Nutzungsintensivierung 
durch Neuansiedlung eines Gewerbebetrie-
bes kann aufgrund der neuen Zufahrt zu 
einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf 
der Grubenstraße führen.

Die Lärm immissionen aus dem Gewerbege-
biet selbst dürfen die Grenzwerte innerhalb 
des gegenüberliegenden Allgemeinen 
Wohngebietes nicht überschreiten. Zusätz-
lich zu den getroffenen Lärmschutzfestset-
zungen kann das Landesamt für Umwelt- 
und Arbeitsschutz zur Einhaltung dieser 
Grenzwerte im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens weitere Auflagen erteilen.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung (bzw. Än-
derung) von Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 
BauGB zu berücksichtigenden Belange wer-
den nach jetzigem Kenntnisstand durch die 
Planung nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in die vorliegende Teiländerung des 
Bebauungsplanes eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
der 1. Teiländerung des Bebau-
ungsplanes

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

• Kein Erschließungsaufwand: Infrastruk-
tur ist weitestgehend vorhanden, Ord-
nung des ruhenden Verkehrs auf dem 
Grundstück 

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Schaffung neuer Arbeitsplätze

• Stärkung der (mittelständischen) Wirt-
schaftsstruktur in der Kreisstadt Neun-
kirchen

Argumente gegen die Teiländerung 
des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Teiländerung des Bebauungs-
planes sprechen.

Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur 
1. Teiländerung des Bebauungsplanes 
Nr. 45 „Grubenstraße“ wurden die zu be-
achtenden Belange in ihrer Gesamtheit 
untereinander und gegeneinander abgewo-
gen. Aufgrund der genannten Argumente, 
die für die Planung sprechen, kommt die 
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Kreisstadt Neunkirchen zu dem Ergebnis, 
dass der Umsetzung der Planung nichts ent-
gegensteht.
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Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen/Prüfergebnis
Voraussichtliche 
Erheblichkeit

1. Merkmale des Bebauungsplans, insbesondere in Bezug auf

1.1 das Ausmaß, in dem der Bebau-
ungsplan einen Rahmen im Sinne 
des § 14b Abs. 3 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung 
setzt;

• keine UVP-Pflicht der Teiländerung des Bebauungsplanes 
Nr. 45 „Grubenstraße“ (Neuordnung und Sicherung einer 
neuen Erschließung, nur geringfügige Erweiterung der 
gewerblichen Fläche über den im rechtskräftigen Bebau-
ungsplan festgesetzten Bereich in eine Grünfläche, Kom-
pensation des entstehenden ökologischen Defizits durch 
entsprechenden Ausgleich, keine Auswirkungen zu er-
warten)

nein

1.2 das Ausmaß, in dem der Bebauungs-
plan andere Pläne und Programme 
beeinflusst;

• der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 45 „Grubenstraße“ 
schließt eine verkehrliche Anbindung des Plangebietes 
von der Grubenstraße aus. Aufgrund der Entwicklung des 
Gewerbegebietes ist der ursprüngliche Erschließungsan-
satz nicht mehr möglich. Zur zweckmäßigen Nutzung der 
Flächenpotenziale im Geltungsbereich ist eine direkte 
verkehrliche Anbindung an die Grubenstraße erforderlich. 

• keine Auswirkungen auf die sonstigen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes außerhalb des Geltungsbereiches der 
Teiländerung

• Flächennutzungsplan: Gewerbliche Baufläche; Grünflä-
che; Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB erfüllt.

• keine Auswirkungen auf die Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung zu erwarten.

• kein Einfluss auf andere Pläne und Programme

nein

1.3 die Bedeutung des Bebauungsplans 
für die Einbeziehung umweltbezoge-
ner, einschließlich gesundheitsbezo-
gener Erwägungen, insbesondere im 
Hinblick auf die Förderung der nach-
haltigen Entwicklung;

siehe 1.4 und 2.3 nein
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Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen/Prüfergebnis
Voraussichtliche 
Erheblichkeit

1.4 die für den Bebauungsplan relevan-
ten umweltbezogenen, einschließ-
lich gesundheitsbezogener Proble-
me;

Eine Berücksichtigung der Umweltbelange ist im üblichen 
Umfang erforderlich

• aufgrund der Habitatausstattung und der bestehenden 
Vorbelastung ist die Bedeutung des Plangebietes als Le-
bensraum sehr stark eingeschränkt; keine Bedeutung im 
Artenschutzrecht, erhebliche nachteilige Beeinträchti-
gungen von artenschutzrechtlich relevanten Arten kön-
nen ausgeschlossen werden 

• erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen von arten-
schutzrechtlich relevanten Arten sind bei Beachtung der 
Rodungszeit außerhalb der Fortpflanzungszeit der Vögel 
vom 1. März bis zum 30. September nach derzeitigem 
Kenntnisstand insgesamt nicht zu erwarten

• südlich grenzt L283 mit mittlerer Verkehrsbelastung 
(durchschnittliche Verkehrsdichte von 3.997 Kfz/24h laut 
Verkehrsmengenkarte) an das Plangebiet an; nordöstlich 
in ca. 370 m Entfernung verläuft die B41 mit sehr starker 
Verkehrsbelastung (durchschnittliche Verkehrsdichte von 
11.374 Kfz/24h laut Verkehrsmengenkarte) - eine solche 
Verkehrsdichte wird bei der ökologischen Beurteilung 
von Biotopen im Rahmen des Leitfadens Eingriffsbewer-
tung des Ministeriums für Umwelt (2001) als Belastung 
von außen gezählt, die die Qualität eines Lebensraumes 
und der dazugehörigen Lebensgemeinschaften in ihrer 
Wertigkeit deutlich beeinträchtigt.

• keine besonderen Auswirkungen aufgrund der Unter-
schreitung des Schutzabstandes zum Wald zu erwarten, 
LWaldG gilt auch außerhalb des Bebauungsplanes

• Festsetzung zum Schutz der angrenzenden 
Wohnbebauung vor Geräuschimmissionen wird aus dem 
bestehenden Planungsrecht übernommen (Lärmschutz-
bebauung,  Lärmschutzwand). Dabei ist die neu geplante 
Zufahrt zu berücksichtigen. 

nein

1.5 die Bedeutung des Bebauungsplans 
für die Durchführung nationaler und 
europäischer Umweltvorschriften;

keine Auswirkungen absehbar, siehe oben nein

2 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbes. in Bezug auf

2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häu-
figkeit und Umkehrbarkeit der Aus-
wirkungen;

• bisher hoher Störgrad: kompletter Bereich deutlich durch 
bestehende Bebauung, Versiegelungen und Lärm vor-
belastet

• durch die Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 45 
„Grubenstraße“ erfolgt lediglich eine Bestandssicherung 
der bereits durch den Bebauungsplan genehmigten Nut-
zung innerhalb des Geltungsbereiches

• die zulässige Nutzungsart wird nicht geändert, lediglich 
die Zufahrt wird aufgrund der Eigentumsverhältnisse neu 
definiert

• Eingriffe in natürliche Böden, das Grundwasser sowie 
Natur und Landschaft erfolgen nur in sehr geringfügigem 
Umfang (siehe 1.4)

• die Tier- und Pflanzenwelt ist durch die Teiländerung des 
Bebauungsplanes nicht betroffen

• somit keine über den Status Quo hinausgehenden Aus-
wirkungen

nein



Bebauungsplan Nr. 45 „Grubenstraße“, 1. Teiländerung 19 www.kernplan.de

Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen/Prüfergebnis
Voraussichtliche 
Erheblichkeit

2.2 den kumulativen und grenzüber-
schreitenden Charakter der Auswir-
kungen;

• keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die 
Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Gruben-
straße“

• keine grenzüberschreitenden Auswirkungen
• zu dem keine Kombinationswirkung feststehenden 

Planungsrecht, da es sich lediglich um eine Teiländerung 
handelt, die in einem eigenständigen und unabhän-
gigen Verfahren erfolgt. Anzupassende Erschließung 
hat lediglich Auswirkung auf den Geltungsbereich der 
Teiländerung

nein

2.3 die Risiken für die Umwelt, ein-
schließlich der menschlichen Ge-
sundheit (zum Beispiel bei Unfällen);

• gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können durch 
entsprechende Festsetzungen gewährleistet werden, 
insbesondere Lärmschutzfestsetzung gegenüber der an-
grenzenden Bebauung

• keine nachteiligen Auswirkungen auf die Belange des 
Bodens im Zuge der Umsetzung der Teiländerung des 
Bebauungsplanes Nr. 45 „Grubenstraße“

• keine nachteiligen Auswirkungen auf die Belange des 
Naturschutzes durch Beachtung der artenschutzrecht-
lichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG, Rodungsfrist

nein

2.4 den Umfang und die räumliche Aus-
dehnung der Auswirkungen;

• weitere Vitalisierung des Gewerbegebietes durch Schaf-
fung und Sicherung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur direkten Anbindung des Gewerbegebietes 
über die Grubenstraße, nachhaltige Entwicklung ist durch 
eine verbesserte Anbindung des bestehenden Standortes 
gegeben (die vorhandenen Potenziale werden genutzt, 
die Inanspruchnahme weiterer Flächen im Außenbereich 
wird vermieden)

• keine negativen Auswirkungen auf das Umfeld, siehe 2.3

nein

2.5 die Bedeutung und die Sensibilität 
des voraussichtlich betroffenen Ge-
biets auf Grund der besonderen na-
türlichen Merkmale, des kulturellen 
Erbes, der Intensität der Bodennut-
zung des Gebiets jeweils unter Be-
rücksichtigung der Überschreitung 
von Umweltqualitätsnormen und 
Grenzwerten;

keine Bedeutung des Plangebietes, da dieses bereits fast voll-
ständig versiegelt und gewerblich genutzt ist; kein kulturelles 
Erbe betroffen (siehe 2.6.9); eine Überschreitung von Umwelt-
qualitätsnormen ist nicht zu erwarten

nein

2.6 folgende Gebiete:

2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Ab-
satz 1 Nummer 8 des Bundesnatur-
schutzgesetzes,

nicht betroffen nein

2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, soweit 
nicht bereits von Nummer 2.6.1 er-
fasst,

nicht betroffen nein

2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, soweit 
nicht bereits von Nummer 2.6.1 er-
fasst,

nicht betroffen nein

2.6.4 Biosphärenreservate und Land-
schaftsschutzgebiete gemäß den 
§§ 25 und 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes,

nicht betroffen nein
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Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen/Prüfergebnis
Voraussichtliche 
Erheblichkeit

2.6.5 gesetzlich geschützte Biotope ge-
mäß § 30 des Bundesnaturschutz-
gesetzes,

nicht betroffen nein

2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 
des Wasserhaushaltsgesetzes, Heil-
quellenschutzgebiete gemäß § 53 
Absatz 4 des Wasserhaushaltsgeset-
zes sowie Überschwemmungsgebie-
te gemäß § 76 des Wasserhaushalts-
gesetzes,

nicht betroffen nein

2.6.7 die Bedeutung und die Sensibilität 
des voraussichtlich betroffenen Ge-
biets auf Grund der besonderen na-
türlichen Merkmale, des kulturellen 
Erbes, der Intensität der Bodennut-
zung des Gebiets jeweils unter Be-
rücksichtigung der Überschreitung 
von Umweltqualitätsnormen und 
Grenzwerten;

nicht betroffen nein

2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungs-
dichte, insbesondere Zentrale Orte 
im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des 
Raumordnungsgesetzes,

nicht betroffen nein

2.6.9 in amtlichen Listen oder Karten ver-
zeichnete Denkmäler, Denkmalen-
sembles, Bodendenkmäler oder Ge-
biete, die von der durch die Länder 
bestimmten Denkmalschutzbehörde 
als archäologisch bedeutende Land-
schaften eingestuft worden sind.

nicht betroffen nein
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Behörde Stellungnahme der Kreisstadt

Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz
28.04.2016

„gemäß den Plan unterlagen wurde die Teiländerung des o.g. B-Planes 
notwendig, da eine Änderung der Erschließung des Gewerbegebietes 
„Grubenstraße“ das Vorhaben realisierbar machen soll. 
Zu der 1. Teiländerung des o.a. Bebauungsplanes im Stadtteil Neunkir-
chen nehmen wir wie folgt Stellung und bitten, die aufgeführten Hin-
weise und Anmerkungen zu berücksichtigen: 

1. Immissionsschutz 
In den Planunterlagen ist keine konkrete Aussage getroffen, wie hoch 
die neu entstehende Belastung, unter Berücksichtigung der Vorbelastung 
durch den Wertstoffhof des EVS und die Firma SRP, für die Anwohner 
durch die Erschließung des Gewerbegebietes hinzukommt. Die Immis-
sionsrelevanz ergibt sich insbesondere durch die Geräuschvorbelastung 
durch die vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe. 
Folgendes ist bei der weiteren Planung zu berücksichtigen bzw. im Be-
bauungsplan betreffend die Erweiterung des Gewerbegebietes festzu-
setzen: 

- Zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm  zur 
Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) dürfen in der erweiterten Gewerbege-
bietsfläche neue Betriebe bzw. Erweiterungen bestehender Betriebe mit 
lärmrelevanten Nacht-Aktivitäten (z.B. Fahrverkehr und Ladearbeiten 
im Freien) grundsätzlich nur dann zugelassen werden, wenn durch eine 
Lärmprognose von einer nach §26 BImSchG bekannt gegebenen Mess-
stelle der Nachweis erbracht wird, dass die gebietsbezogenen Nacht- Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten in 
der Grubenstraße 15-31 im OT Heinitz unter Berücksichtigung der Ge-
räuschvorbelastung eingehalten werden. 
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass in Bearbeitung des jeweiligen  
Genehmigungsverfahrens (beim Vorliegen konkreter Bauunterlagen) zu-
dem immissionsschutzrechtliche Auflagen (z.B. Einbau von Schalldämp-
fern, Ausrüstung mit Abluftbehandlungsanlagen) möglich sind bzw. auch 
weitere Gutachten (z.B. hinsichtlich der Luftreinhaltung) gefordert wer-
den können. 

2. Naturschutz 
Durch die Umsetzung des B-Plans sind keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen i.S.d. § 13a BauGB zu besorgen, wenn folgende Aspekte be-
rücksichtigt werden. 
1. Im Geltungsbereich des B-Plans liegen Hinweise auf das 
Vorkommen der i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 14 BNatSchG streng geschützten 
Wechselkröte (Bufo [Pseudepidalea] viridis) vor. Diesem potentiellen 
Vorkommen ist mittels einer qualifizierten ökologischen Baubegleitung 
Rechnung zu tragen. Vor den geplanten Bauarbeiten ist die Fläche auf 
das Vorhandensein von Individuen und/oder mit Laich besetzten tempo-
rären Flachgewässern, Rinnen etc. zu überprüfen. Sollten entsprechende 
Nachweise gelingen, so ist unverzüglich die Naturschutzbehörde (LUA, 
FB 3.1) zur Abstimmung geeigneter Schutzmaßnahmen zu informieren. 
2. Die ausweislich der Erläuterungen vorgesehene Anlage einer 
zusätzlichen Baumreihe sowie weiterer Gehölzpflanzungen sollte mit 
standortgerechten einheimischen Laubgehölzen bzw. Sträuchern erfol-
gen. 
3. Altlastensituation 
Die Teiländerung beinhaltet im Wesentlichen die Zufahrt zum Plangebiet, 
daher bleiben alle übrigen Festsetzungen, vor allem die nach Bundes-
Bodenschutzgesetz zulässige Folgenutzung (industriell-gewerbliche Nut-
zung) unverändert.“

Immissionsschutz
Die zu beachtenden Auflagen hinsichtlich der Vermeidung von schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Lärm werden als Hinweis in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 

Naturschutz

1. Der Hinweis auf das mögliche Vorkommen der streng ge-
schützten Wechselkröte und der damit verbundenen Notwendigkeit einer 
qualifizierten ökologischen Baubegleitung wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

2. Im vorliegenden Bebauungsplan ist bereits festgesetzt, dass 
die Auswahl der Bäume/ Gehölze für die zusätzlich anzupflanzende 
Baumreihe der Pflanzliste des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 45 
„Grubenstraße“ entsprechen muss, die standortgerechte Laubgehölze 
sowie Sträucher beinhaltet.

Fazit: keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. Die 
1. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 45 „Grubenstraße“ er-
füllt die Vorgaben, um weiterhin gemäß § 13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt zu werden.
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Behörde Stellungnahme der Kreisstadt

Ministerium für Inneres und Sport
Referat E/1 Landes- und Bauleitplanung
11.04.2016

„nach derzeitigem Kenntnisstand stehen der Vorprüfung des Einzelfalls 
im Sinne Ihrer o.a. Vorlage landesplanerische Ziele gemäß LEP „Umwelt“ 
nicht entgegen. 
Da Ihrem Anschreiben sowie der beigefügten Tabelle und der Karte mit 
dem Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung jedoch keine näheren 
Angaben hinsichtlich der letztlich geplanten Festsetzungen zu entneh-
men ist, kann eine abschließende Stellungnahme aus landesplanerischer 
Sicht erst nach Vorlage eines entsprechenden Bebauungsplanentwurfs 
einschl. aussagekräftiger Begründung erfolgen.“

keine Stellungnahme erforderlich

Fazit: keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. Die 
1. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 45 „Grubenstraße“ er-
füllt die Vorgaben, um weiterhin gemäß § 13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt zu werden.

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
Referat D/1 Naturschutz
29.03.2016

„die o. g. Änderung des Bebauungsplans „Grubenstraße“ soll im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt werden und bedarf aufgrund ihrer 
Flächengröße zuvor der Einzelfallprüfung der erheblichen Umweltprüfun-
gen. 
Grundsätzlich sind uns für den gekennzeichneten Geltungsbereich keine 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bekannt, die auf 
voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen schließen lassen. Da uns 
jedoch nur ein Lageplan des Gebietes und keine vorgesehenen Festset-
zungen vorliegen, ist eine Abschätzung der Auswirkungen kaum möglich. 
Grundvoraussetzung für ein beschleunigtes Verfahren ist jedoch, dass das 
in ca. 150 m Entfernung nordwestlich liegende FFH-Gebiet und das eben-
falls nordwestlich liegende Landschaftsschutzgebiet nicht beeinträchtigt 
werden.“

Gemäß naturschutzfachlicher Kurzbeurteilung liegt das angesprochene 
FFH- und Vogelschutzgebiet „6608-301 „Nordwestlich Heinitz“ [...] in 
ca. 140 m Entfernung westlich des Geltungsbereiches und ist durch Ge-
hölzbestände und Gebäude vom Gebiet getrennt; es handelt sich um ein 
durch frühere Bergbauaktivitäten stark überprägtes Gelände mit Teichen, 
Abgrabungsgewässern und versumpften Tälern; die Schutzwürdigkeit er-
gibt sich vor allem durch das Vorkommen der Helm-Azurjungfer sowie 
den hohen Artenreichtum an Libellen; wertgebende FFH-LRT sind natür-
liche Seen, Hainsimsen-Buchenwald und Stieleichen- oder Hainbuchen-
wald, wertgebende Tierarten sind diverse Arten der Gewässer, Wälder und 
Hecken-Grünlandkomplexe sowie Zauneidechse; der Geltungsbereich 
spielt keinerlei Rolle als Habitat für die wertgebenden Arten/Lebensräume 
und für die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes.“

Fazit: keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. Die 
1. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 45 „Grubenstraße“ er-
füllt die Vorgaben, um weiterhin gemäß § 13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt zu werden.

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
Referat D 5 Forstbehörde
23.03.2016

„im Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes befindet sich kein Wald 
im Sinne des Landeswaldgesetzes. Insofern werden aus forstbehördlicher 
Sicht keine erheblichen Umweltauswirkungen, auch für den angrenzen-
den Wald, erwartet. 
Ich bitte die Forstbehörde im weiteren Bebauungsplanverfahren zu be-
teiligen.“

keine Stellungnahme erforderlich 

Fazit: keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. Die 
1. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 45 „Grubenstraße“ er-
füllt die Vorgaben, um weiterhin gemäß § 13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt zu werden.

Ergebnis

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden an 
der Vorprüfung des Einzelfalls beteiligt. Die Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten sind. Die 1. Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 45 „Grubenstraße“ erfüllt die Vorgaben, um weiterhin gemäß § 13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt zu werden.



















 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


